
Kanton St.Gallen 
Sicherheits- und Justizdepartement 
 
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 
 

  

 

Anmeldeformular für Vergnügungsfahrzeuge und Sportboote  SG 

 

Personalien des Halters 

Name  Vorname  

Geburtsdatum  Bürgerort  

Strasse  PLZ/Ort  

Beruf  E-Mail  

Tel. P / Mobile  Tel. G  

    

 Zulassungsantrag als Vergnügungsfahrzeug (Erstzulassung in der Schweiz vor 31.12.2001) 

 Zulassungsantrag als CE-zertifiziertes Sportboot (Erstzulassung in der Schweiz nach 1.5.2001) 

  

 Motorschiff  Ruderboot  Segelschiff Segelfläche   m2 

1. Inverkehrs-
 setzung 

  mit Motor  ohne Motor 

  

Hersteller  Typ  

Personenzahl  Baustoff  Länge cm

Stamm-Nr.  Baujahr  Breite cm

CH-
Typenschein 

 
HIN / CIN Nr. 
Schalen Nr.  

 

 

Motor 1 Motor 2 

 Innenbord  Aussenbord  Innenbord  Aussenbord 

 4-Takt  2-Takt  Elektro  4-Takt  2-Takt  Elektro 

 Benzin  Diesel  Gas  Benzin  Diesel  Gas 

 

Marke  Marke  

Typ  Typ  

Serie-Nr.  Serie-Nr.  

Leistung kW  Leistung kW  

Abgastypen-
prüfung 

 
Abgastypen-
prüfung 

 

 



  

  

Küchen- 
einrichtung 

 ja  nein 
 

Auffangbehälter  ja  nein 

WC-Anlage  ja  nein  Auffangbehälter  ja  nein 

Gasinstallation  ja  nein  Wenn ja, Prüfbericht beilegen 

230 V Anlage  ja  nein  Wenn ja, Prüfbericht beilegen 

 

Liegeplatz  
Bisheriges 
Kontrollschild 

 

Inbetriebnahme
Datum 

 
Versicherungs-
gesellschaft 

 

 
 
 
Liegeplatz 
Dem Anmeldeformular ist eine Bestätigung des Liegeplatzvermieters oder eine Kopie des 
Liegeplatzvertrages beizulegen. Für die Kontrollnummer-Zuteilung ist der jeweilige Standort-Kanton 
zuständig. Kann kein Liegeplatz nachgewiesen werden, wird im Schiffsausweis als Standort die 
Adresse des Halters eingetragen. 
 
Haftpflicht 
Mit diesem Anmeldeformular ist für die Schiffe mit Motoren und für Segelschiffe mit mehr als 15 m2 
Segelfläche ein Versicherungsnachweis für eine auf den Halter und das Schiff lautende 
Haftpflichtversicherung einzusenden. Dieser Nachweis muss den Versicherungsvorschriften (Art. 
156, Anhang 9 der Binnenschifffahrtsverordnung) entsprechen. 
 
Kennzeichen / Betriebsbewilligung 
Vergnügungsfahrzeuge, Sportboote und andere zulassungspflichtige Wasserfahrzeuge dürfen nur 
mit der dem Halter erteilten Betriebsbewilligung (Schiffsausweis) sowie den dazugehörigen 
Kontrollschildern in Betrieb genommen werden. Die Kontrollschilder sind auf beiden Seiten des 
Schiffes gut sichtbar anzubringen. 
 
Wasserfahrzeugsteuer 
Bei Inbetriebnahme ab 01. August wird die Steuer auf die Hälfte reduziert. 
 

 
 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 
 
Notwendige Unterlagen für die zur Zulassung s. Anhang 1 
 
Einsenden an  
Kanton St. Gallen 
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 
Abteilung Schifffahrt, Postfach 
9401 Rorschach 

Tel. +41 0 58 229 93 20
Fax +41 0 58 229 93 21

info.schifffahrtsamt@sg.ch
www.stva.sg.ch

 
 



  

  

Anhang 1 
 
 

Zulassung als Vergnügungsfahrzeug (Erstzulassung in der Schweiz vor dem 31.12.2001) 

 Anmeldeformular  Annullierter Ausweis bei Occasionsfahrzeug 

 Liegeplatznachweis 
 Verzichtserklärung des bisherigen Halters, 

 wenn Ausweis nicht annulliert ist 

 Versicherungsnachweis 
 Abgastypenprüfzertifikat (nur bei abgastypen-

 geprüften Motoren) 

 Verzollungsnachweis (nur bei Import) 
 Herkunftszeugnis des Herstellers bei 

 bei CH-Produktion 

 Abgaswartungsdokument  

 
 

Zulassung als CE-zertifiziertes Sportboot (Erstzulassung nach dem 01.05.2001) 

 Anmeldeformular 
 Abgastypenprüfzertifikat (nur bei 

 abgastypengeprüften Motoren) 

 Liegeplatznachweis 
 Verzichtserklärung des bisherigen Halters, 

 wenn Ausweis nicht annulliert ist 

 Versicherungsnachweis  Technisches Prüfprotokoll 

 Verzollungsnachweis (nur bei Import) 
 Geräuschmessprotokoll (ab 40 kW 

 für Neuzulassungen oder Motorenwechsel) 

 Annullierter Ausweis  Segelvermessungsprotokoll 

 Konformitätserklärung 
 Herkunftszeugnis des Herstellers bei CH-

 Produktion 

 Abgaswartungsdokument  Handbuch 

 Abnahmeprotokoll   

 
 


